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Amtsblatt 
der Stadt Oer-Erkenschwick 

 

55. Jahrgang  Nr. 12                                   20.03.2020 

 
 
Gem. §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-
IfSG) i.V.m. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz und §§ 35 Satz 2, 41 Verwaltungsverfahrensgesetzt für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
 
 

erlässt der Bürgermeister der Stadt Oer-Erkenschwick als örtliche 
Ordnungsbehörde, zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 

Virus-Infektionen, nachfolgende 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

zur Schließung von Schulen, Kindertageseinrichtungen u.a. und Einrichtungen 
der Umsetzung von arbeitspolitischen Fördermaßnahmen auf dem Gebiet der 
Stadt Oer-Erkenschwick 
 
 
Schließung von Schulen:  
 

1. Alle Schulen im Gebiet der Stadt Oer-Erkenschwick sind als 
Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 Nummer 3 IfSG zunächst bis zum 
19.04.2020 zu schließen. Umfasst sind alle öffentlichen Schulen, 
Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes. 

 
2. Ausnahmen von der vorgenannten Maßnahme sind nach folgenden 

Maßgaben möglich: 
a. Dienstbesprechungen der an der jeweiligen Schule tätigen Lehrkräfte 

sind zulässig 
b. Von der Schließung der o.g. Gemeinschaftseinrichtungen 

ausgenommen: 
 

aa. Betreuungsbedürftige Schülerinnen und Schüler – in der Regel 
der Jahrgangsstufen 1 bis 6 – als Kinder von unentbehrlichen 
Schlüsselpersonen, für die eine vor-Ort-Betreuung in den 
Schulräumlichkeiten zu den üblichen Unterrichtszeiten und den 
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Zeiten einer Betreuung im offenen Ganztag (OGS) sichergestellt 
werden muss, sofern eine private Betreuung insbesondere durch 
Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten 
oder Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet 
werden kann, sowie 

 
bb. die zur Wahrnehmung der vorgenannten Betreuungsaufgabe 

erforderlichen Lehrkräfte und sonstigen Kräfte, ferner Lehrkräfte 
der jeweiligen Schule zur Wahrnehmung dringend erforderlicher 
Dienstgeschäfte (Abnahme von Prüfungen, Teilnahme an 
Konferenzen). 

 
Schlüsselpersonen im Sinne von Buchstaben aa. sind Angehörige von 
Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler 
Funktionen des öffentlichen Lebens dient. 

 
Dazu zählen insbesondere: 
 
Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der 
Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der 
öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler 
Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 
Die Notwendigkeit einer außerordentlichen schulischen Betreuung von Kindern der 
vorgenannten Personengruppen ist durch die schriftliche Bescheinigung des 
jeweiligen Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung 
nachzuweisen. 
 
 
Schließung von Kindertageseinrichtungen, u.a. 
 

3. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, 
heilpädagogische Kindertageseinrichtungen und „Kinderbetreuung in 
besonderen Fällen“ (Brückenprojekte) im Gebiet der Stadt Oer-Erkenschwick 
sind verpflichtet, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern im Alter bis 
zur Einschulung sowie Schülerinnen und Schülern sowie deren 
Erziehungsberechtigten bzw. Betreuungspersonen zunächst bis zum 
19.04.2020 den Zutritt zu den Betreuungsangeboten zu untersagen. 
 

4. Auszunehmen von Ziffer 3 sind Kinder im Alter bis zur Einschulung sowie 
Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte bzw. 
Betreuungspersonen eine unentbehrliche Schlüsselperson ist. Diese 
Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Betreuung insbesondere durch 
Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und 
Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden kann. 

 
Schlüsselpersonen sind in diesem Fall Angehörige von Berufsgruppen, deren 
Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie 
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der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der 
Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu 
zählen insbesondere: 
 
Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und 
der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der 
Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, 
Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der 
Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 

 
Die Notwendigkeit einer außerordentlichen Betreuung von Kindern der 
vorgenannten Personengruppen ist durch die schriftliche Bescheinigung des 
jeweiligen Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten gegenüber der 
Einrichtungsleitung nachzuweisen. 

 
 
Schließung von Einrichtungen der Umsetzung von arbeitspolitischen 
Fördermaßnahmen 
 

5. Die Einrichtungen gemäß der nachfolgenden Förderprogramme sind zunächst 
bis zum 19.04.2020 für den Publikumsverkehr zu schließen:  
 
a. Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, Potentialberatung 
(Einschränkung siehe Ziffer 8) 
b. Weiterbildungsberatung im Rahmen des Programms 
Kompetenzentwicklung durch Bildungsscheckverfahren (Einschränkung siehe 
Ziffer 8) 
c. Beratung zur beruflichen Entwicklung / Anerkennung Kompetenzen 
d. Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren 
e. Regionalagenturen 

 
6. Die unter Ziffer 5 genannten Einrichtungen stehen weiterhin vollständig 

telefonisch zur Verfügung bzw. werden vollständig im Sinne des 
Zuwendungsbescheides telefonisch verfügbar. Alle Einrichtungen sind 
aufgefordert, ihren Web-Auftritt und ihre Angebote im Internet im Rahmen der 
bestehenden Förderung auszubauen.  

 
7. Die unter Ziffer 5 und 6  getroffenen Regelungen gelten auch für  

a. Das Beratungsprojekt „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten“ (Arbeit 
und Leben NRW, Düsseldorf) und  
b. Servicestelle faire Zeitarbeit und Werkverträge (Technologieberatungsstelle 
NRW, Düsseldorf).  
 

8. Die Beratungsgespräche zur Ausstellung von Schecks für die 
Förderprogramme Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, 
Potentialberatung und Kompetenzentwicklung von Beschäftigten durch 
Bildungsscheckverfahren können telefonisch oder per Videochat erfolgen. Bei 
positivem Beratungsergebnis können die Interessenten kurz die 
Beratungsstelle aufsuchen, um notwendige Dokumente vorzulegen und um 
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das Beratungsprotokoll und die notwendigen subventionserheblichen 
Erklärungen zu unterschreiben. 

 
9. Die durchzuführenden Tätigkeiten im Rahmen der ESF-Förderprogramme 

a. Ausbildungsprogramm NRW  
b. Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten in Nordrhein-Westfalen 
c.  Teilzeitberufsausbildung  
d. öffentlich geförderte Beschäftigung  
sollen soweit wie möglich telefonisch oder elektronisch erfolgen.  

 
10. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der der öffentlichen 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Oer-Erkenschwick in Kraft und gilt 
zunächst bis zum 19.04.2020.  

 
Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 3 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.V.m. §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort 
vollziehbar. 
 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 
vom 13.03.2020 sowie vom 15.03.2020 sind zur Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung von SARS-CoV-2 schulische Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des 
§ 33 Nr. 3 IfSG sowie Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 Nr. 1 – 2 IfSG 
(u.a. Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege) zu 
schließen sowie alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen 
öffentlichen und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen einzustellen.  
 
Mit weiteren Erlassen vom 17.03.2020 sind Betretungsverbote für Tages- und 
Nachtpflegeeinrichtungen i.S.d. SGB XI, für tagesstrukturierte Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige vergleichbare 
Angebote) sowie für Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sowie für 
interdisziplinäre und heilpädagogische Frühförderstellen, heilpädagogische Praxen 
und Autismuszentren auszusprechen.  
 
Mit weiterem Erlass vom 18.03.2020 wird zudem die kontaktreduzierte Umsetzung 
von arbeitspolitischen Fördermaßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales geregelt. 
 
Mit dieser Allgemeinverfügung setzt die Stadt Oer-Erkenschwick als die für die 
Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes gem. § 3 der Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) örtlich und 
sachlich zuständige Ordnungsbehörde die vorgenannten Erlasse um. 
 
 
Allgemein:  
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. 
Auch in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen 
zahlreiche Infektionen. 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen 
Tagen und der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist 
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es erforderlich, weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung – 
insbesondere Verzögerung – der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und 
Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. 
durch Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte 
Personen, kann es leicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. 
 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört daher auch eine 
Beschränkung der Ausbreitung in besonders relevanten Einrichtungen wie Schulen 
und Kindertagesstätten, wo viele Menschen auf engem Raum in Kontakt miteinander 
treten, auf Grundlage von § 28 IfSG. 
 
Rechtsgrundlage für die Maßnahmen nach Ziffer 1 bis 9 sind § 28 Absatz 1 Satz 1 
und Satz 2 IfSG. 
 
 
Im Besonderen:  
 
Zu Ziffer 1: 
In Schulen kommt es im Klassenverband und bei schulinternen Veranstaltungen zu 
zahlreichen Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehr- und 
Aufsichtspersonal. Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht 
schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie Erwachsene ohne Symptome 
zu zeigen, Überträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich 
besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern besonders 
hoch, da kindliches Verhalten, unter anderem in den Unterrichtspausen sowie der 
Nachmittagsbetreuung, regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der 
Kinder untereinander mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist 
zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-
)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer 
entwicklungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene. 
 
Diese Unterstützung kann in Schulen in einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens 
der Lehr- und Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden. 
Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten 
und diese nach Hause in die Familie getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach 
Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, um die 
Verbreitung der Infektion durch Schülerinnen und Schüler zu verhindern. 
 
Zu Ziffer 2: 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie medizinische und pflegerische 
Versorgung der Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Einstellung des 
Schulbetriebs aufrechterhalten werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die 
geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Personengruppen nicht aufgrund 
des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu beeinträchtigen. Zu den Unterrichts- und 
Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung im Schulgebäude für 
betreuungsbedürftige Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen 
sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der 
zu betreuenden Kinder so gering wie möglich zu halten, damit einer weiteren 
Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Andernfalls wäre die 
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Maßnahme der Schulschließung nicht effektiv, wenn sich zugleich Schülerinnen und 
Schüler in unveränderter Anzahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden. 
Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des 
Betreuungsbedarfs. 
 
Zu Ziffer 3: 
In Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege kommt es zu zahlreichen 
Kontakten zwischen den Kindern und dem Betreuungspersonal. Nach den bisherigen 
Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie können jedoch 
ebenso wie Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des SARS-CoV-2 
sein. Kinder sind zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die 
Übertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da kindliches Verhalten 
regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander 
mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig 
vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-)Verantwortung und bedarf 
daher bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen Unterstützung durch 
Erwachsene. 
 
Diese Unterstützung kann in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege 
mit einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Betreuungspersonen nicht immer 
ununterbrochen sichergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen 
innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hause in die Familien getragen 
werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine 
allgemeingültige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion zu 
verhindern. 
 
Zu Ziffer 5 – 9: 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört auch eine 
Beschränkung der Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 IfSG in den 
Einrichtungen der Umsetzung von arbeitspolitischen Fördermaßnahmen. Auch dort 
treten insbesondere Menschen in engen Kontakt miteinander. 
 
Mit der Schließung und den weiteren Beschränkungen und Auflagen in dieser 
Allgemeinverfügung kann die dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von 
weiteren Infektionen erreicht werden. Dadurch gelingt es, das Gesundheitswesen 
nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von 
Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird auch Zeit 
gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln. 
 
Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht 
ausreichen. Aufgrund der Erlasslage ist das Entschließungsermessen insofern 
reduziert, als weitere Maß-nahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
Hinsichtlich des Auswahlermessens ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 
aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbesondere der stark 
zunehmenden Ausbreitung von SARS-CoV-2 auch bei zu erwartenden 
Zusammenkünften von Personen in den unter Punkt 13. dieser Allgemeinverfügung 
genannten Einrichtungen keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die 
gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Einrichtungen nicht zu 
schließen.  
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Inkrafttreten und Geltungsdauer: 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als 
bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Diese 
Anordnung gilt zunächst befristet bis zum 19.04.2020. Dies ist angemessen, um die 
weitere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Sollte die Entwicklung zeigen, dass die 
Maßnahmen nicht weiter erforderlich sind, wird die Anordnung geändert oder 
aufgehoben. 
 
Hinweise: 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 
Abs. 8 IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach 
derjenige, der einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG 
zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft 
wird. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3 in 45879 Gelsenkirchen  
schriftlich, nach Maßgabe des § 55 a der Verwaltungsgerichtsordnung durch 
Einreichung eines elektronischen Dokuments oder zu Protokoll der Urkundsbeamtin 
oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Oer-Erkenschwick, 20.03.2020,  12.57 Uhr 
 
 
 
Wewers 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


